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Anlage 
 
Zu § 2 Abs. 1 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feu-
erwehr in der Kreisstadt Merzig. 
 
Vom 21.06.2018 
 

Personalkosten 
 

Einsatzleiter pro Stunde 30,00 Euro 

Einsatzkräfte pro Stunde 15,00 Euro 

Brandwache auf Auftrag pro Stunde 15,00 Euro 

Sicherheitswache nach § 36 SBKG (Stundensatz TVÖD Ent-
geltgruppe 1, Stufe 2) 

pro Stunde 10,20 Euro 

Dienstleistungen für den Vorbeugenden Brandschutz, z. B. 
- Beratung Brandmeldeanlage 
- Gefahrenverhütungsschau 
- Sichtung und Beratung von Feuerwehrlaufkarten 

pro Stunde 30,00 Euro 

 
Bei dem Stundensatz der Sicherheitswache nach § 36 SBKG handelt es sich um die stundenmäßige Um-
rechnung des Tarifvertrages Öffentlicher Dienst (TVÖD), Entgeltgruppe 1, Stufe 2. Die angegebenen 
10,20 Euro gelten ab dem Tag des Erlasses der Satzung und sind stetig auf die aktuelle Höhe des Tarifver-
trages zu überprüfen.  
 
Soweit bei gebührenpflichtigen Einsätzen Reisekosten, Tage- und Übernachtungsgelder, Kosten für Verpfle-
gung und Porto anfallen, werden diese in Höhe der Selbstkosten in Rechnung gestellt. 
 
Hat die Kreisstadt Merzig für gebührenpflichtige Einsätze entstandenen Verdienstausfall gemäß § 25 SBKG 
zu erstatten, so sind diese Kosten durch den Gebührenschuldner an Stelle der Gebührensätze in voller Hö-
he zu zahlen.  
 

Sachleistungen 
 

Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) pro Stunde 45,00 Euro 

Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser (TSF-W) pro Stunde 70,00 Euro 

Löschgruppenfahrzug (LF 8) pro Stunde 100,00 Euro 

Löschgruppenfahrzug (LF 10, LF 20) pro Stunde 150,00 Euro 

Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 10, HLF 20) pro Stunde 150,00 Euro 

Tanklöschfahrzeug (TLF 20, TLF 3000) pro Stunde 150,00 Euro 

Rüstwagen (RW, RW-G) pro Stunde 150,00 Euro 

Gerätewagen Logistik (GW-L) pro Stunde  100,00 Euro 

Gerätewagen Atemschutz (GW-A) pro Stunde 100,00 Euro 

Hubrettungsfahrzeug (DLK) pro Stunde 250,00 Euro 

Wechselladerfahrzeug pro Stunde 100,00 Euro 

Abrollbehälter (AB-Löschmittel) pro Stunde 70,00 Euro 

Einsatzleitwagen (ELW) pro Stunde 70,00 Euro 

Mannschaftstransportwagen (MTW) pro Stunde 15,00 Euro 

Rettungsboot (MZB, RTB) pro Stunde 50,00 Euro 

Kommandofahrzeug (KdoW) pro Stunde 15,00 Euro 

Ölsanimat pro Stunde 50,00 Euro 

Mehrzweckfahrzeug (MZF) pro Stunde 70,00 Euro 

 
Beim Einsatz der Fahrzeuge werden deren Einzelgeräte der Beladung nicht gesondert berechnet. 
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Arbeiten 
 

Reinigung von Einsatzkleidung (Jacke oder Hose) pro Stück 15,00 Euro 

Füllen von Pressluftflaschen für die Feuerwehr pro Stück 3,00 Euro 

Schläuche waschen, trocknen, prüfen pro Stück 10,00 Euro 

 
 

Pauschalierte Kosten 
 

Öffnen einer Tür, zzgl. Materialkosten  50,00 Euro 

Fehl- oder Täuschungsalarme durch Brandmeldeanlagen  414,00 Euro 

Verwaltungsgebühr für Kostenbescheid  30,00 Euro 

 
Verbrauchsmaterial und die eventuelle Entsorgung wird zum jeweiligen Tagespreis zuzüglich 10 % Verwal-
tungskosten berechnet.  
 
Für entstehende Aufwendungen für den Einsatz von Personal und Gerätschaften von Dritten werden die der 
Kreisstadt Merzig in Rechnung gestellten Beträge, zuzüglich eines Zuschlages von 10 % der Berechnung 
der Kostensätze bzw. der Gebühren zugrunde gelegt.  


